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Infoblatt MaBV-Prüfung für Vertreter des Alte Leipziger Verbundes 
 

 

 

1.Prüfungspflicht gemäß § 16 MaBV 

 

Als Vertreter des Alte Leipziger Verbundes, der über eine Gewerbeerlaubnis gemäß § 34c 

Abs. 1 GewO (Gewerbeordnung) verfügt, müssen Sie die Vorschriften der Makler- und 

Bauträgerverordnung (MaBV) beachten. Sie enthält die Vorschriften, die bei der 

Berufsausübung einzuhalten sind. Nach § 16 der MaBV hat der Gewerbetreibende durch 

einen geeigneten Prüfer für jedes Kalenderjahr prüfen zu lassen, ob er auch die Pflichten 

aus den §§ 2 bis 14 MaBV eingehalten hat. 

Der zuständigen Erlaubnisbehörde ist der entsprechende Prüfungsbericht bis zum 31.12. 

des Folgejahres vorzulegen. 

In bestimmten Fällen genügt eine sogenannte Negativerklärung. 

 

 

2. Ausnahmen von der Prüfungspflicht gemäß § 16 MaBV 

 

Von der Prüfungspflicht nach § 16 MaBV gibt es Ausnahmen. Wenn Sie ausschließlich 

für ein der Aufsicht des Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

unterliegendes Versicherungsunternehmen oder Bausparkasse den Abschluss von 

Verträgen über Darlehen vermitteln, oder die Gelegenheit zum Abschluss solcher 

nachweisen, unterliegen Sie nicht der MaBV. 

Vermitteln Sie als Hausverwalter Miet- oder Pachtverträge über Immobilien auf 

Rechnung der Eigentümer, unterliegen Sie der MaBV ebenfalls nicht. 

 

Achtung: Die Ausnahmen gelten nur für die Vermittlung von Darlehen und Immobilien, 

nicht jedoch für die Vermittlung von Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft, 

Investmentanteilen oder sonstigen öffentlich angebotenen Anteilen an einer 

Kapitalgesellschaft (z.B. Aktien). 

  

 

3. Wer ist ein geeigneter Prüfer? Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer 

 

Die Prüfung gemäß § 16 Abs. 1 MaBV ist einmal jährlich durch einen geeigneten Prüfer 

(Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer) durchzuführen.  

 

Achtung: Steuerberater sind nicht befugt, diese jährliche Prüfung durchzuführen! 

 

Prüfungszeitraum ist stets das Kalenderjahr, auch bei abweichendem Geschäftsjahr. 
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4. Wer sind wir? 

 

Wir sind eine Wirtschaftsprüferkanzlei aus Königstein/ Ts., die bereits seit Jahren MaBV-

Prüfungen u.a. für zahlreiche Vertreter der Alte Leipziger durchführt. Unsere 

Wirtschaftsprüferkanzlei hat erfolgreich die externe Qualitätskontrolle des Berufsstandes 

der Wirtschaftsprüfer durchlaufen, die sicherstellt, dass eine qualitativ hochwertige 

Berufsausübung nach berufsüblichen Grundsätzen erfolgt. 

 

Falls Sie Fragen bezüglich der MaBV-Prüfung haben, melden Sie sich einfach telefonisch, 

per Fax oder E-Mail. Unsere Kontaktdaten sind wie folgt: 

 

Wirtschaftsprüferkanzlei 

Andrea Kabuth 

Wirtschaftsprüfer/ Steuerberater 

Am Kaltenborn 12A 

61462 Königstein 

  

Tel.: 06174-61990-12 

Fax: 06174-61990-19 

Mobil: 0175-4112308 

E-Mail: andrea.kabuth@wp-kabuth.de 

 

 

Zudem finden Sie auf unserer Homepage (www.wp-kabuth.de) sämtliche Formulare zur 

Beauftragung und Durchführung der MaBV-Prüfung. 

 

 

5. Wie läuft die Prüfung konkret ab und welche Prüfungsunterlagen sind 

bereitzustellen? 

 

Prüfungsablauf 

Die Prüfung erfolgt durch unsere Kanzlei sehr standardisiert auf Basis der Vorgaben des 

Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW). Um einen gleichbleibend  hohen Qualitätsstandard 

zu gewährleisten, benutzt unsere Kanzlei ausschließlich die vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) vorgeschlagenen Checklisten für die MaBV-Prüfung sowie die 

entsprechenden MaBV-Musterprüfungsberichte.  

 

Im Detail lässt sich der Ablauf der MaBV-Prüfung durch unsere Kanzlei wie folgt 

beschreiben: 

1. Prüfungsauftrag von unserer Homepage herunterladen (zu finden unter der oben 

genannten Homepage www.wp-kabuth.de) 

2. Den ausgefüllten und unterschriebenen Prüfungsauftrag per Fax (06174-61990-19) 

oder eingescannt per Mail (andrea.kabuth@wp-kabuth.de) an unsere Kanzlei 

zusenden. 

3. Nach Erhalt des unterschriebenen Prüfungsauftrages übermitteln wir Ihnen per E-Mail 

oder Fax eine Liste der vorzubereitenden Unterlagen. Bitte senden Sie die 

Unterlagen postalisch an folgende Adresse: 

Wirtschaftsprüferkanzlei Andrea Kabuth 

Wirtschaftsprüfer/ Steuerberater 

Am Kaltenborn 12 A 

http://www.wp-kabuth.de/
mailto:andrea.kabuth@wp-kabuth.de
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61462 Königstein 

  

4. Anforderung Ihrer Umsatz- und Bestandslisten sowie der von der Alte Leipziger 

autorisierten Werbeanzeigen direkt von der Alte Leipziger Zentrale in Oberursel durch 

uns. 

5. Nach Eingang der Unterlagen führen wir die Prüfung in unseren Büroräumlichkeiten 

durch und erstellen den Prüfungsbericht im Entwurf. 

6. Der Prüfungsbericht wird Ihnen als Entwurf postalisch oder per E-Mail zugesandt. 

7. Nach Rückmeldung von Ihnen wird der endgültige Prüfungsbericht erstellt und Ihnen 

in zwei- oder dreifacher Ausfertigung übermittelt. 

8. Falls Ihrerseits der Wunsch besteht, übermitteln wir den Prüfungsbericht direkt an die 

Erlaubnisbehörde. 

   

  

6. Prüfungsbericht 

 

Der Bericht über die ordentliche MaBV-Prüfung ist der zuständigen Erlaubnisbehörde bis 

spätestens zum 31. Dezember des Folgejahrs zu übermitteln (§16 Abs. 1 Satz 1 MaBV).  

 

Die Pflicht, den Prüfungsbericht bzw. die Negativerklärung vorlegen zu müssen, ergibt 

sich unmittelbar aus der MaBV. Es bedarf, um die Pflicht zu begründen, keiner weiteren 

Aufforderung oder Erinnerung der Behörde. 

 

 

7. Negativerklärungen 

 

Gewerbetreibende, die im Besitz einer Erlaubnis sind, ihr Gewerbe bei der 

Erlaubnisbehörde angemeldet haben und in einem kompletten Kalenderjahr keine 

erlaubnisbedürftige Tätigkeit ausgeübt haben, haben der Erlaubnisbehörde dies durch eine 

sog. Negativerklärung schriftlich zu erklären. 

 

Weitere Hinweise zur Negativerklärung: 

Bereits das Bemühen um einen Vertragsabschluss, also jede Art von Werbung, gehört zur 

gewerblichen Tätigkeit, hier ist also ein formeller Prüfungsbericht erforderlich. Grund: 

Bereits jetzt setzen Buchführungsvorschriften ein, deren Einhaltung vom Prüfer 

kontrolliert werden muss. Negativerklärungen kommen also nur in Betracht, wenn der 

Gewerbetreibende in seinen Betrieb gar keine Tätigkeiten im Rahmen der ihm erteilten 

Erlaubnis nach § 34 c ausgeübt hat. Die (vorübergehende) Erfolglosigkeit bei der 

Tätigkeit genügt nicht. 

Eine Negativerklärung ist nicht erforderlich, wenn Sie zwar noch die Erlaubnis besitzen, 

das Gewerbe jedoch weder ausüben noch bei der Erlaubnisbehörde nach § 14 GewO 

angezeigt haben. 

 

 

8. Bußgeld bei Verstoß 

 

Wer den Prüfungsbericht (oder die Negativerklärung) nicht, nicht richtig oder nicht 

rechtzeitig vorlegt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 

Geldbuße bis 5.000 Euro geahndet werden. Wiederholte Verstöße können den Widerruf 

der Erlaubnis zur Folge haben. Ordnungswidrig handelt auch, wer gegen § 9 MaBV 
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verstößt. Ebenso handelt ordnungswidrig, wer, obwohl ein formeller Prüfungsbericht 

erforderlich wäre, nur eine Negativerklärung abgibt. 

 

 

Ihre Rückfragen können Sie jederzeit gerne an uns richten! 

 

 


